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+ Siehe § 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 
(BGB~.I s. 341). 



I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


"Huttropstraße" durch einen braunen Farbstreifen ein- 


deutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt die beiderseitig der Huttropstraße liegen- 


gen Baugebiete und wird etwa durch die Moltkestraße, die 


Huttropstraße, die Düppelstraße, die Königgrätzstraße 


und die Engelsbecke umgrenzt. 


11. Allgemeines 


Der innerstädtische Verkehrsring ist bereits teilweise 


ausgebaut, bzw. wird auf weiteren Teilen zur Zeit aus- 


gebaut. So sind z.B. die Müller-Breslau-Straße ganz, 


die Franziskastraße und die Töpferstraße zum größten 


Teil verbreitert. Auf dem Abschnitt zwischen Relling- 


hauser Straße und Huttropstraße verzögert sich der end- 


gültige Ausbau der Töpferstraße/Herwarthstraße wegen 


Schwierigkeiten bei der Bodenordnung. Ein Bebauungsplan- 


verfahren für diesen Abschnitt wurde eingeleitet. Für 


den Ausbau der Schwanenbuschstraße werden Bodenordnungs- 


maßnahmen nicht erforderlich, da der öffentliche Ver- 


kehrsraum bereits die nötige Breite besitzt. 


In dem vorbeschriebenen Verkehrsstraßenzug bildet die 


Huttropstraße einen besonderen Engpaß. Damit hier die 


erforderliche Straßenbreite von 28,OO m erreicht wird, 

müssen die westlich und östlich angrenzenden Grundstücke, 


insbesondere die Besitzungen Huttropstraße Haus Nr. 26 

- 48 und 23 - 29, angeschnitten werden. Die hier vor- 
handenen älteren I-, 11- und 111-geschossigen Häuser 
kommen zum Abbruch. Die hierfür ausgewiesenen Ersatz- 

bauten können 111- bzw. IV-geschossig errichtet werden, 

so daß nach Verwirklichung der Planung mehr Wohnraum 

als bisher vorhanden ist. 



Soweit es möglich war, wurden auf den dafür geeigneten 

Grundstücken Garagenbauten sowie - im Hintergelände -
zwischen Huttropstraße/Moltkestraße und geplanter 

B 288 ein großer Garagenhof festgesetzt. Diese Garagen 

müssen in einheitlicher Bauweise errichtet werden, 

damit eine gute gestalterische Losung erreicht wird. 

Zwischen der Huttropstraße und der Engelsbecke wird 

der Geltungsbereich von der geplanten Bundesstraße 288 
geschnitten. Das Planfeststellungsverfahren für die 

B 288 - die Offenlage der Pläne hat vor einiger Zeit 

stattgefunden - wird vom Siedlungsverband Ruhrkohlen- 

bezirk durchgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. 

Die vorgesehene Straßenbegrenzungslinie ist im Bebau- 

ungsplan in rot dargestellt und mit entsprechender Be- 

schriftung versehen. 

111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 


erforderliche Bodenordnung nicht auf freiwilliger 


Basis durchführen lassen, ist beabsichtigt, von den 


im vierten und fünften Teil des Bundesbaugesetzes vom 


23. Juni 1960 (BGB~.I S. 341 ff.) aufgeführten Maß- 

nahmen, Bodenordnung und Enteignung, Gebrauch zu 


machen. Welche dieser Maßnahmen durchgeführt wird, 


richtet sich nach den sich später ergebenden Notwen- 


digkeiten. 


IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungs- 


planes entstehenden voraussichtlichen Kosten wurden 




überschläglich ermittelt und betragen für: 


Bodenordnung 1.300.000,-- DM 

Tiefbau 700.000,-- DM 


Summe : 2.000.000,-- DM 

Essen, oen G. März 1963 


tplanungsamt 


Baudirektor 


enschaftsverwaltung 


Diese Begründung hat gemäß 3 2 Abc. 6 des Bundes- 
baugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB~.I S. 341) in 
der Zeit vom 23. Dezember 1963 bis 22. Januar 1964 
öffentlich ausgelegen. 

Gehört zur Vfg. V., 4. NOY. 1964 

A ~ ,I%?-125.4 i E s s ~ h i46,s) 

Landesbaubehörde Ruhr 



Die Bekanntmachung gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 
1960 (BGB~. I S. 341) ist im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 27 

vom 10. Juli 1965 veröffentlicht worden. Diese Begründung liegt 
ab 12. Juli 1965 öffentlich aus. 

den 12. Juli 1965 

rstadtdirektor 


k. c$&tJ~erm. Amtmann 

N.il Rücktickt auf d:e ?orcpi.e~i!.o&!s?rec'~ngsind die 
Genehmi~~ngdc: DaL..süunäs::ibn-r s<:v,:i Ort und L:it 
der A u s l ~ ~ o i : ~ ;desFicnes uiid der O:?>ci'nrl:;ri>: vorsorg- 
lich erneut gern& 8 12 Ccs Euodesbaugese:iss ortsüb- 
lich im Arntsblrrtt der Stadt Essen vom 9. Jan.1976 
bekannt~ernacht worden. 

1976 




